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Ziele der Gesamtsanierung
Der Gemeinderat hat sich nach vertieften 
Abklärungen mit Überzeugung für eine Ge-
samtsanierung der Mehrzweckhalle und des 
Gemeindehauses ausgesprochen. Ein Neu-
bau der Anlagen käme massiv teurer zu ste-
hen und wäre angesichts der guten Bausub-
stanz unverhältnismässig und nicht nach-
haltig. Im Vordergrund der Planung stehen 
folgende Zielsetzungen: 

n Langfristige Investition für einen 
Zeitraum der nächsten 30 bis 40 Jahre

n Erneuerung und Instandhaltung der  
Infrastruktur mit Anpassung an die  
heutigen Anforderungen

n Hohe Nachhaltigkeit mit guter Balance  
zwischen Erhaltung und Erneuerung

n Behindertengerechte Erschliessung 
der ganzen Liegenschaft (Lift / IV-WC)

n Nutzungserweiterung für Schule, 
Vereine und Gemeindeverwaltung

n	 Kosteneffizienz	wahren

Mehrzweckhalle (vorne) und Gemeindehaus (hinten)

Im Jahr 2025 erarbeitete die Planungskom-
mission zusammen mit dem Architekten, 
dem Projektberater und den Fachspeziali-
sten aus den Bereichen Elektro, Haustech-
nik, Statik und Energie das konkrete Sanie-
rungsprojekt und erstellte eine detaillierte 
Kostenberechnung für den Baukredit.

Weiter auf Seite 14

Sanierungsmassnahmen
Die Mehrzweckhalle und ihre Nebenräu-
me sollen umfassend erneuert werden. Ein 
Hauptziel dabei ist die Anpassung der Turn-
halle an die heutigen Anforderungen (z. B. 
glatte Wände ohne Vorsprünge, Einbau einer 
rollstuhlgängigen Toilette, LED-Beleuchtung, 
Instandstellung Turngeräte) und die Um-
setzung der feuerpolizeilichen Vorschriften. 
Alle Geländer sollen gemäss den geltenden 
Normen umgerüstet werden. Der abgenutz-
te Hallenbelag soll ersetzt werden und die 
Reckstangen, die bislang im Boden versenkt 
wurden und dadurch die Akustik des darun-
terliegenden Musikprobelokals negativ be-
einträchtigten, werden künftig in der Wand 
platziert. Die Installation einer Photovoltaik-
anlage hängt von vertieften Wirtschaftlich-
keitsberechnungen ab, im Baukredit sind die 
Kosten vorsorglich enthalten.  

Projektbeschrieb
Zur Umsetzung dieser Ziele sollen verschie-
dene bauliche Massnahmen in den Bereichen 
energetische Sanierung, Personensicher-
heit, Brandschutzertüchtigung, Haustech-
nik, Behindertengerechtigkeit und Ober-
flächenerneuerung	 vorgenommen werden.	
Die einzelnen baulichen Massnahmen in der 
Mehrzweckhalle und im Gemeindehaus wer-
den im folgenden vorgestellt.

Mehrzweckhalle
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Da die Mehrzweckhalle regelmässig 
für grössere und kleinere Veranstal-
tungen wie Theatervorführen, Mu-
sikkonzerte oder Schulschlussfeiern 
gebucht wird, soll die 44-jährige 
Licht- und Tontechnik auf einen mo-
dernen Stand gebracht und die Büh-
ne inkl. der Trennwände teilerneuert 
werden. Die Elektroinstallationen 
und die Lüftungsanlage haben das 
Ende ihrer Laufzeit erreicht und 
müssen instand gestellt werden – 
mit positiven Auswirkungen auf das 
Raumklima der Halle, das bislang 
insbesondere im Sommer nicht op-
timal war. Ebenfalls soll die Gastro-
küche – in Absprache mit den Dorf-
vereinen – vollumfänglich erneuert 
werden. 

Die Mehrzweckhalle dient u.a. dem Sportunterricht der Schule, den wöchentlichen 
Trainings von Vereinen und kulturellen Anlässen wie Theatervorführungen, Musik-
konzerten oder Fasnachtsbällen. 

Die Zivilschutzanlage im Unter-
geschoss, die im Katastrophenfall 
über 195 Schutzplätze für die Bevöl-
kerung verfügt, bleibt unverändert 
bestehen. Auch die Architektur des 
Gebäudes wird nicht verändert. Der 
Eingangsbereich mit der markanten 
Glasfassade und der charakteristi-
sche Klinkerboden werden nicht an-
gepasst. Die restlichen Bodenbelä-
ge, die Wände, die Nasszellen und 
die Garderoben sollen aufgefrischt 
werden. 

Mehrzweckhalle

Bereits im Jahr 2023 erfolgte eine um-
fassende Sanierung der Heizungsanla-
gen und im Jahr 2025 die Umnutzung 
der ehemaligen Metallwerkstatt in einen 
Raum für die Tagesstrukturen. Dieser 
Raum ist von den Sanierungsmassnah-
men nicht betroffen. 

Anbau Geräteraum
Der bestehende Geräteraum platzt aus 
allen Nähten. Sowohl von der Schule als 
auch von den Vereinen wurde daher wie-
derholt der Wunsch geäussert, dass im 
Rahmen der Sanierung der Geräteraum 
zu vergrössern sei. Mit dem Anbau eines 
rund 80 m2 grossen Geräteraums an der 
nordöstlich Hallenfassade wird dem An-
liegen Rechnung getragen. Ausserdem 
kann dadurch der Notausgang vergrös-
sert und Platz für ein (Bühnen-) Material-
lager geschaffen werden. Die Belichtung 
der Halle wird sichergestellt, indem die 
Fensterfront oberhalb des neuen Geräte-
raums platziert wird.
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Gemeindeverwaltung
Damit die Verwaltung in den nächsten Jahr-
zehnten effizient	arbeiten kann	und	über ein	
ausreichendes und modernes Raumange-
bot verfügt, wurde ein Konzept entwickelt, 
das auch die gewachsenen Datenschutz- 
und Sicherheitsbedürfnisse berücksichtigt. 
Die Planung sieht eine Neuorganisation der 
Verwaltungsräumlichkeiten vor, die mehr 
Büroflächen und	 zusätzliche	 Arbeitsplätze	
ermöglicht. Der Schalterraum wird verklei-
nert. Künftig soll es nur noch einen Schalter 
geben, da angesichts der Zunahme an di-
gital verfügbaren Dienstleistungen mit einer 
rückläufigen Kundenfrequenz	 zu	 rechnen
ist. Der Aufenthaltsraum wird in das Ober-
geschoss verlegt. 

Zum Projekt gehört, dass das Gebäu-
de mittels Einbaus eines Personenlifts, der 
alle Geschosse bedient, behindertengerecht 
erschlossen werden soll. Auch sämtliche 
Etagen der Mehrzweckhalle werden über 
diesen Lift rollstuhlgängig erreichbar sein. 
Ein zentrales Element der Sanierung stellt 
die energetische Optimierung der Gebäude-
dämmung dar, um das Raumklima insbeson-
dere im Sommer und Winter nachhaltig zu 
verbessern. Dazu sollen sämtliche Fenster 
und das Dach saniert werden. Alle Anpas-
sungen erfolgen innerhalb des bestehenden 
Grundrisses, eine bauliche Erweiterung ist 
nicht vorgesehen. Ausserdem soll auch das 
bewährte architektonische Konzept der Ge-
bäude beibehalten werden. Die Umgebung, 
namentlich der Gemeindehausparkplatz, der 
als Installationsplatz dienen wird, soll nach 
Abschluss der Sanierungsarbeiten in der 
heutigen Form instand gestellt werden. 

Im Obergeschoss erfolgen punktuelle 
Anpassungen der Grundrisse zur Optimie-
rung der Büro- und Sitzungsräumlichkei-
ten, zur Reduktion der Ringhörigkeit sowie 
eine Totalerneuerung der sanitären Anlagen. 
Über eine Anpassung der Treppenerschlies-
sung können der Zugang zum Dachgeschoss 
verbessert	 und	 die	 dortigen	 Büroflächen
ausgebaut werden. Sie dienen der Gemein-
deverwaltung als langfristige Reserve – auch 
hinsichtlich einer künftigen denkbaren Re-
gionalisierung von Verwaltungsdienstlei-
stungen. 

Gemeindehaus Umnutzung ehemalige Militärunterkunft 
im Untergeschoss
Seit 1982 waren in der Militärunterkunft im 
Untergeschoss des Gemeindehauses regel-
mässig	 Truppen einquartiert,	 die	 ihre	Wie-
derholungskurse absolvierten. Seit die Logi-
stikbasis der Armee im Jahr 2005 die Nut-
zung der Truppenunterkunft einstellte, sind 
die Räumlichkeiten weitgehend ungenutzt 
und stehen leer. Sie sollen so umgenutzt 
werden, dass damit die räumlichen Bedürf-
nisse der Dorfvereine und -organisationen 
abgedeckt werden können. Vorgesehen sind 
Keller-, Archiv- und Lagerräumlichkeiten für 
die Vereine und die Gemeindeverwaltung so-
wie ein Probelokal. Die Treppenhäuser und 
die Fluchtwege werden abgetrennt und die 
Notausgangstüren ertüchtigt.

Weiterführung Betrieb
Die Mehrzweckhalle wird während den Sanie-
rungsarbeiten, die gemäss Terminprogramm 
von Frühling bis Herbst 2027 dauern sollen, 
für den Schul- und Trainingsbetrieb nicht zur 
Verfügung stehen. Für die Schule und die 
Vereine wird während dieser Zeit eine neue 
Benutzerorganisation erstellt: Einerseits soll 
die Auslastung der Turnhalle im Schulhaus 
Pilatus optimiert werden, andererseits soll 
auf dem roten Platz ein temporäres Zelt 
errichtet werden, in dem Turnstunden und 
Vereinstrainings	übergangsweise	stattfinden
können. 

Die Gemeindeverwaltung soll während 
den Sanierungsarbeiten provisorisch im 
Säntissaal untergebracht werden. Mit ge-
ringen baulichen Massnahmen kann sowohl 
die Daten- wie auch die Personensicherheit 
gewährleistet werden. Das Provisorium wird 
über einen Schalter und ausreichend Ar-
beitsplätze verfügen, damit die Anliegen der 
Bevölkerung im gewohnten Rahmen entge-
gengenommen und bearbeitet werden kön-
nen. 

Die Sicherheit der Schulkinder während 
der Bauphase geniesst höchste Priorität. Ent-
sprechend ist die Organisation der Baustelle 
so konzipiert, dass der Pausenplatz nicht be-
ansprucht werden muss. Die Erschliessung 
der Baustelle erfolgt über die Rückseite der 
Mehrzweckhalle, als Installationsplatz dient 
der Gemeindehausparkplatz. 
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BKP	 Bezeichnung	 Fr.

1	 Vorbereitungsarbeiten	 590 000

2	 Gebäude	 5 380 000

3	 Betriebseinrichtungen	 520 000

4	 Umgebungsarbeiten	 110 000

5	 Baunebenkosten und Reserven	 610 000

9	 Ausstattung	 180 000

Verpflichtungskredit inkl. MWST	 7 390 000

Aufstellung Teilobjekte		  Fr.

Sanierung Mehrzweckhalle inkl. Anbau Geräteraum	 4 010 000

Sanierung Gemeindehaus		  3 380 000

Verpflichtungskredit inkl. MWST		  7 390 000

An der Gemeindeversammlung vom 11.11.2024 	

bereits bewilligter Projektierungskredit	 	 480 000

Noch zu bewilligender Verpflichtungskredit an der EWGV 11.5.2026 	 7 390 000

Total Anlagekosten		  7 870 000

Weiter auf Seite 18

Grundriss Erdgeschoss 
Gemeindeverwaltung

Finanzielles
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Antrag
Der Gemeinderat beantragt, es sei der 
Gesamtsanierung von Mehrzweckhalle 
und Gemeindehaus zuzustimmen und 
der	Verpflichtungskredit	von	brutto	
7.39 Mio. Franken inkl. MWST, exkl. 
teuerungsbedingte Mehrkosten sei zu 
genehmigen.

Folgekosten
Für dieses Projekt entstehen Abschreibungen 
in der Grössenordnung von Fr. 275 000.– pro 
Jahr. Der Aufwand für die Abschreibungen 
wird nach der Inbetriebnahme der sanierten 
Räumlichkeiten in die Budgets der Folgejah-
re eingestellt.

Bei den Betriebsfolgekosten ist mit Ein-
sparungen beim Stromverbrauch durch die 
konsequente	 Umrüstung	 auf	 LED-Beleuch-
tung und den Einsatz von modernisierter 
Technik zu rechnen. Der Energiebedarf wird 
dank energetischen Massnahmen gesenkt. 
Hinzu kommen werden Wartungs- und Un-
terhaltsaufwände für den neuen Lift. 

Steuerfuss
Der Gemeinderat bekräftigt das Ziel, den 
seit 2025 unveränderten Gemeindesteuer-
fuss von 83 % trotz der hohen Investition 
auch zukünftig beizubehalten. 

Nach der Annahme der Vorlage durch die Ge-
meindeversammlung soll im Sommer 2026 
das Baubewilligungsverfahren eingeleitet 
werden. Nach der anschliessenden Submis-
sion der Arbeiten soll anfangs 2027 in einer 
ersten Etappe mit den Sanierungsarbeiten 
des Gemeindehauses begonnen werden. Die 
baulichen Massnahmen in der Mehrzweck-
halle werden – unter Rücksichtnahme auf 
Vereinsanlässe wie die Näbelgeischternacht 
und die Theateraufführungen des Turnver-
eins sowie des Schul- und Trainingsbetriebs 
– in einer zweiten Etappe von Frühling bis 
Herbst 2027 ausgeführt. Mit diesem Termin-
programm sollen die sanierte Mehrzweck-
halle im Oktober 2027 und das Gemeinde-
haus im Mai 2028 bezugsbereit sein. 

Umsetzung und
Terminplan

Die vor 44 Jahren errichteten Bauten sollen durch die Sanierung äusserlich nicht 
verändert werden.

Zusammenfassung
Der 1982 erstellte Gebäudekomplex von 
Mehrzweckhalle und Gemeindehaus ist sicht-
lich in die Jahre gekommen und soll umfas-
send saniert werden. Nach der Annahme des 
Projektierungskredits durch die Einwohner-
gemeindeversammlung vom 11. November 
2024 wurde ein Sanierungsprojekt entwor-
fen, dessen Hauptziele die Instandhaltung 
der Infrastruktur, die Anpassung an heutige 
Sicherheits- und Energieanforderungen so-
wie die Erweiterung des Raumangebots für 
Schule, Vereine und Verwaltung sind. Der 
Gemeinderat legte in der Planung grossen 
Wert auf eine wirtschaftliche und nachhaltige 
Umsetzung der Sanierung, die auf die kom-
menden 30 bis 40 Jahre ausgelegt ist. Mit 
Ihrer Zustimmung zum vorliegenden Ver-
pflichtungskredit	 erhalten die	Bevölkerung,	
Schule, Vereine und Gemeindeverwaltung 
ab Herbst 2027 resp. Frühling 2028 moder-
ne Räumlichkeiten, die den gewandelten Be-
dürfnissen der Nutzer Rechnung tragen. 
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Gesamtsanierung 
von Mehrzweckhalle 
und Gemeindehaus

Herr Odermatt, zuerst die  
einfache Frage: Weshalb 
sollen die Mehrzweckhalle  
und das Gemeindehaus total-

saniert werden? 
Lange 44 Jahre haben uns die Mehrzweck-
halle und das Gemeindehaus wertvolle 
Dienste geleistet. Nach so einer Zeit stellt 
sich sich immer die Frage, wollen wir die 
Gebäude im Wert weiter erhalten oder sie 
nach noch längerer Zeit total ersetzen? Wir 
entschieden uns, sie einer generellen Sanie-
rung zu unterziehen. Dabei stehen auch eine 
erweiterte Nutzung, Sicherheitsaspekte, Be-
hindertengerechtigkeit und die Erfüllung von 
energetischen Normen im Fokus.

Gäbe es keine günstigeren Lösungen?  
Klar, vordergründig wäre nichts zu machen 
immer am einfachsten und günstigsten. Die 
geplanten Anpassungen sind jedoch werter-
haltend zwingend notwendig. Ein sinnvoller 
und massgeschneiderter Umbau, der wie-
derum 30 bis 40 Jahre lang seine Dienste 
wunschgemäss erfüllen kann, wird über die 
Jahre weniger kosten als spontane, unkoor-
dinierte Massnahmen.

Wäre es nicht sinnvoller, die Gebäude 
abzureissen und durch Neubauten zu 
ersetzen?
Diese Frage kann mit einem klaren Nein be-
antwortet werden. Einerseits wäre ein Neu-
bau mit mehr Kosten verbunden und ande-
rerseits sind die bestehenden Gebäude in 
einem so	 guten,	 gepflegten Zustand,	 dass	
sich ein Umbau lohnt. Auch die bauliche Ein-
bettung in das Joner Dorfbild bleibt mit dem 
Umbau erhalten. Und ebenso macht es aus 
Umweltschutzgründen keinen Sinn, wertvol-
le Bausubstanz rückzubauen.

Kann sich die Gemeinde diese 
Sanierung überhaupt leisten? 
Als ich noch nicht Gemeinderat war, staunte 
ich schon viele Jahre über die weitsichtige 
Finanzplanung und das gute Kostenmanage-
ment	von	Jonen,	weshalb	es	unsere	finanzi-
elle Situation erlaubt, diesen Umbau in die 
Wege zu leiten. Sogar ohne dass der Steuer-
fuss durch dieses Projekt angehoben werden 
muss. Voraussetzung dazu sind konstante 
Steuereinnahmen wie in den letzten Jahren. 

Ein Gespräch mit Gemeinderat Franz Odermatt, 
Ressort Bau und Planung, Liegenschaften Einwohnergemeinde

«
«

Inwiefern profitieren die Bevölkerung, 
die Schule und die Vereine von den 
Sanierungsmassnahmen?  
Für	eine	effiziente	Gemeindeverwaltung	sind		
gute Arbeitsbedingungen und eine gute In-
frastruktur Voraussetzung, was mit diesem 
Umbau auf Jahre gesichert werden kann. 
Davon	profitiert	auch	die	Bevölkerung.	
Die Schule und die Vereine haben dank der 
gezielten Sanierung ebenfalls einen grösse-
ren Nutzen. Und nebenbei bemerkt, sind die 
Vereine und die Schule bereits in der Pla-
nungsphase in die Bedürfnisermittlung ein-
bezogen worden und konnten ihre Anliegen 
entsprechend einbringen. 

Was ändert sich von aussen an den 
Gebäuden? 
Der architektonische Charakter bleibt erhal-
ten, denn obwohl die Gebäulichkeiten be-
reits 44 Jahre alt sind, ist der Baustil jung 
geblieben und wird auch die nächsten Jahre 
optisch gut ins Dorfbild passen.

Ist der Schulbetrieb von den 
Sanierungsmassnahmen betroffen? 
Und wo können die Vereine ihre 
Trainings abhalten?  
Ja, auch dazu machten wir uns Gedanken.
Die Turnhalle bleibt von den Frühlingsferien 
bis Ende Herbstferien 2027 geschlossen. Die 
Benützung der Turnhalle Pilatus soll mög-
lichst optimiert werden und Ausweichmög-
lichkeiten mit den Benützern abgesprochen 
werden. Als Zwischenlösung wird nach den 
Frühlingsferien bis zu den Sommerferien 
ein Zelt auf dem roten Platz installiert, um 
einen minimalen Turnbetrieb im Trockenen 
aufrecht erhalten zu können.

Wie wird die Sicherheit auf dem 
Pausenplatz während den Bauarbeiten 
gewährleistet?
Eine wichtige Frage! Der Pausenplatz ist je-
derzeit zugänglich und wird nicht durch die 
Bauarbeiten beansprucht. Der Zugang zur
Baustelle der Mehrzweckhalle 
soll von der Rückseite her erfol-
gen. Friktionen werden auf ein 
absolutes Minimum reduziert.
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5
Gesuch um Zusiche-
rung des Gemeinde-
bürgerrechts von 
Jonen

n Ramadan Djeladini, geb. 1984, nordmazedonischer Staatsangehöriger, 
	 wohnhaft	an	der	Pfäfflerstrasse	9,	Jonen	

Herr Ramadan Djeladini stellt das Gesuch 
um Einbürgerung in der Schweiz, im Kanton 
Aargau und in der Gemeinde Jonen. Er fühlt 
sich in der Schweiz, die für ihn seine Heimat 
bedeutet, wohl, und er möchte auch hier 
bleiben. Der Gemeinderat hat die gesetz-
lich vorgeschriebenen Erhebungen durchge-
führt, welche durchwegs positiv ausgefallen 
sind.

Der Gesuchsteller, der seit 1987 in der 
Schweiz lebt und seit bald sechs Jahren in 
Jonen wohnhaft ist, besitzt gute staatsbür-
gerliche Kenntnisse und ist vollumfänglich 
mit unseren Begebenheiten vertraut. Es be-
stehen weder polizeiliche Einträge noch sind        
Strafverfahren verzeichnet. Beim Einbürge-
rungsgespräch mit dem Gemeinderat hat er 
einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er 
erfüllt sämtliche Voraussetzungen zur Auf-
nahme in das Schweizer Bürgerrecht, das 
Bürgerrecht des Kantons Aargau und das 
Gemeindebürgerrecht von Jonen.

Die Gemeinde Jonen erhebt für die Zu-
sicherung des Gemeindebürgerrechts eine 
Gebühr. Für deren Berechnung ist die Ver-
ordnung über die Gebühren im Bürger-
rechtswesen (KBüV) vom 16. Dezember 
2015 massgebend. Danach beträgt die kom-
munale Gebühr für die Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechts für Einzelpersonen bei 
der Gemeinde Fr. 1 500.–.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt, es sei 
dem Gesuch von Herrn Ramadan 
Djeladini um Zusicherung des 
Gemeindebürgerrechts von Jonen zu 
entsprechen. 

Die Gemeindeversammlung kann ein Ge-
such nur auf begründeten Antrag hin ableh-
nen. Stützt sich ein Ablehnungsantrag auf 
Gründe, zu denen sich die gesuchstellende 
Person noch nicht äussern konnte, kann der 
Vorsitzende die Behandlung des Gesuchs 
zwecks Gewährung des rechtlichen Gehörs 
aussetzen. Ein Ablehnungsentscheid der Ge-
meindeversammlung ist nur dann rechtmäs-
sig, wenn vor der jeweiligen Abstimmung ein 
Antrag auf Ablehnung mit Begründung ge-
stellt worden ist. Eine diskussionslose und 
unbegründete Ablehnung eines Einbürge-
rungsgesuchs durch die Gemeindeversamm-
lung würde im Beschwerdefall zwingend zur 
Aufhebung des angefochtenen Gemeinde-
versammlungsbeschlusses führen und der 
Entscheid würde zur erneuten Beurteilung 
an die Gemeindeversammlung zurückge-
wiesen.

Nachdem das Bundesgericht Urnenab-
stimmungen über Einbürgerungen für ver-
fassungswidrig erklärt hat, da systembe-
dingt eine Begründung des Entscheides nicht 
möglich ist, ist auch das Referendum gegen 
Beschlüsse der Gemeindeversammlung über 
die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts 
ausgeschlossen. Auf Gemeindeebene steht 
der Gemeindeversammlung im Verfahren 
auf Einbürgerung von Ausländern deshalb 
die endgültige Entscheidungsbefugnis zu.

6
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Ortsbürger-
Gemeindeversammlung

Es werden folgende Traktanden behandelt 
und darüber abgestimmt:

Protokoll der Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom 14. November 2025 Seite 22

Rechenschaftsbericht 2025 (mündlich) Seite 22

Jahresrechnung 2025 
der Ortsbürgergemeinde Jonen  Seiten 22 und 23

Verschiedenes
a) Mitteilungen des Gemeinderats
b) Wortmeldungen aus der Versammlung Seite 23

1

2

3

4

(19.15 Uhr, vorgängig zur Einwohnergemeindeversammlung)

Die St. Nikolaus-Kapelle auf der Chäppeliwiese 
steht unter kantonalem Denkmalschutz.
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1
Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
14. November 2025 hat sämtlichen Traktan-
den zugestimmt.

Die Finanzkommission hat gestützt auf Ziffer 
IV Abs. 4 der Gemeindeordnung das Proto-
koll der Ortsbürgergemeindeversammlung 
vom 14. November 2025 geprüft, für richtig 
befunden und stellt daher Antrag auf Geneh-
migung.

Protokoll der 
Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom 
14. November 2025

2

Antrag
Der Gemeinderat beantragt, es 
sei das Protokoll der Ortsbürger-
gemeindeversammlung vom 
14. November 2025 zu genehmigen.

Gemäss § 20 Abs. 2 lit. b des Gemeindege-
setzes gehört zu den Aufgaben und Befug-
nissen der Gemeindeversammlung auch die 
Entgegennahme des Rechenschaftsberichts. 
Der Gemeinderat hat somit im Zusammen-
hang mit der Rechnung 2025 der Gemeinde-
versammlung auch einen Rechenschaftsbe-
richt vorzulegen. Er berichtet darin über das 
Gemeindegeschehen im vergangenen Jahr, 
verbunden mit einem Ausblick.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt, es sei 
der Rechenschaftsbericht 2025 zu 
genehmigen.

Der Gemeinderat hat wie in den Vorjahren 
die mündliche Berichterstattung festgelegt. 
Der Umfang ist ihm freigestellt, doch muss 
über den Rechenschaftsbericht Beschluss 
gefasst werden.

Rechenschaftsbericht 
2025 (mündlich)

3
Jahresrechnung 2025 
der Ortsbürger-
gemeinde 

Erfolgsrechnung

Nettoertrag Fr. Fr.             Fr.

Abteilungen Rechnung 2025 Budget 2025   Rechnung 2024

0110 Legislative -13 422 -9 700  -9 978

0220 Allgemeine Dienste -18 970 -20 500 1 284

0290 Pachtzinsen 1 210  1 200  1 210

0291 Waldhütte -2 161  -3 300  80

8200 Forstwirtschaft -3 381  0  15 678 

9610 Zinsen  -26 656 -48 000 -50 391 

9631 MFH Lettenstrasse 8    150 051  140 100  145 681

9632 Liegenschaften Feldweg   48 046 42 200 31 143 

9633 Eglihüüsli im Loo 73 2 500  3 475 

9634		 Pfäfflerstrasse	6		 	24	721		 27	000		 25	945

Ertragsüberschuss 159 511  131 500  164 128

Aus der Erfolgsrechnung 2025 der Ortsbürgergemeinde Jonen ergeht ein Ertragsüberschuss 
von Fr. 159 511.–. Budgetiert war ein solcher von Fr. 131 500.–.
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Viele von uns mögen sich an die etwas andere Gemeindeversammlung am 12. Mai 2025 
auf dem Dorfplatz Kreuz erinnern. An diesem verregneten Montagabend fand die Ver-
sammlung in Form einer Landsgemeinde statt. Anfänglich unter freiem Himmel, musste 
die Versammlung dem Regen geschuldet ins Festzelt verschoben werden. Der Gemeinde-
rat blickt auf eine sehr erfolgreiche Veranstaltung zurück, an welcher überdurchschnittlich 
viele Besucher teilgenommen haben. Die Durchführung der Landsgemeinde war mit leicht 
höheren Kosten im Vergleich zu einer gewöhnlichen Gemeindeversammlung verbunden. 

Die Kosten für die Erstellung des neuen Jonen Buchs werden zwischen der Einwohner- 
und Ortsbürgergemeinde hälftig geteilt. Die im Jahr 2025 angefallenen Aufwände für die 
Ortsbürgergemeinde belaufen sich auf Fr. 17 000.–. Damit konnten unzählige neue Fotos 
aus dem Dorf erstellt und die ersten abgeschlossenen Kapitel bereits gelayoutet werden. 
Die Veröffentlichung des Buchs erfolgt am Nationalfeiertag 2026.

Sämtliche Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde waren das ganze Jahr durchgehend 
vermietet. 

Mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 219 648.– darf der Forstbetrieb Kelleramt auf ein äus-
serst	erfolgreiches	Jahr	2025	zurückblicken.	Auf	den grossen Schadensflächen vom	Sturm	
Lothar, der im Jahr 1999 tobte, ist zwischenzeitlich ein beachtlicher Jungwald herangewach-
sen. Dieser Jungwald benötigt eine zeitintensive Bewirtschaftung, damit ein vielfältiger und 
strukturreicher Wald entstehen kann. Der Borkenkäferbefall und die Eschenwelke führen zu 
einer hohen Schadholznutzung, was sich in höheren Verkaufszahlen niederschlägt. Zusätz-
liche Nebenbetriebsarbeiten und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Spezialunterneh-
mungen	ergeben	breit	abgestützte	Ertragsquellen.

Antrag
Der Gemeinderat beantragt, es sei 
die Jahresrechnung 2025 
der Ortsbürgergemeinde Jonen 
zu genehmigen.

Schlussbemerkung
Die Jahresrechnung 2025 wurde nach Ab-
schluss vom Gemeinderat zur Kenntnis ge-
nommen und anschliessend zur Prüfung an 
die Finanzkommission weitergeleitet. Die 
Bilanz wurde durch eine externe Revisions-
stelle geprüft. Die Finanzkommission wird 
an der Ortsbürgergemeindeversammlung 
Bericht erstatten und Antrag stellen.

4
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Forstbetrieb 
Kelleramt



Gemeinde Jonen
Agenda
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Gemeindeverwaltung Bürozeiten
Montag: 08.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag: 08.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr
Freitag: 08.00 bis 11.30 Uhr

22. Mai 2026 Freiämtercup 
Schulanlage/Urnerweg Jonen

3. Juni 2026 Schnellscht Joner/in 

10. Juni 2026 Seniorenreise 

14. Juni 2026 Abstimmungssonntag

2. Juli 2026 Schulschlussfeiern
Schule Gemeinde Jonen und Kreisschule 
Kelleramt 

1. August 2026 Bundesfeier
mit Vernissage des neuen Jonen Buchs 
von Arnold Huber
auf dem Schulhausplatz

16. August 2026 Ortsbürgerfest
Waldhütte

21./22. August 2026 Feuerwehrfest
Feuerwehrgebäude Feldring 4

22. August 2026 Papiersammlung
Pfadi Alpha Centauri

27. September 2026 Abstimmungssonntag

9. November 2026 Einwohnergemeindeversammlung

13. November 2026 Ortsbürgergemeindeversammlung
mit Nachtessen


